
 

Betrug der Sparkasse Bremen durch die 
Führung von Forderungskonten, die als 

Schattenkonten geführt werden



 

Zum Erwerb des Grundstücks Mentzhausen wurden div. Darlehen 
aufgenommen, zu denen jeweils eine Grundschuldeintragung der Nr. 1-5 
erforderlich waren. Diese sind den Eheleuten Bunk bekannt. Hierzu wurden 
Darlehenskonten Zug um Zug zur Abwicklung eröffnet.        

Wenn bedingt durch eine Darlehensaufnahme eine Grundschuldeintragung 
erforderlich wurde und damit ein normales Darlehenskonto eröffnet wurde, 
legte die Sparkasse Bremen parallel - ohne Wissen der Eheleute Bunk 
-Forderungskonten in den Jahren 1998 – 2000 an. (Konten mit Beginnziffer 
911…..) Konteneröffnungsbögen gibt es hierzu nicht.

In einer von der Sparkasse Bremen gefertigten Aufstellung vom 30.11.2000 
über die Gesamtverbindung der Eheleute Bunk (nach Brand vom 
23.10.2000) für die Kripo Nordenham sind diese Forderungskonten nicht 
aufgeführt.

Erstmalige Bekanntgabe der Forderungskonten (Beginnziffer 911…) am 
06.12.2006 an die Eheleute Bunk auf Anregung des LG Bremen zur 
Erstellung einer Gesamtabrechnung.

Bestätigung der Sparkasse Bremen von 13.01.2009, dass aus den 
Forderungskonten nie Forderungen oder Ansprüche hergeleitet wurden.



 

In zwei Beschlüssen des OLG Bremen 26.01.2009/01.02.2011 wird darauf 
verwiesen, dass es sich bei den fünf Forderungskonten (Beginnziffer 911…) 
um interne Konten handelt, die keiner Auskunft- und Rechnungspflicht gem. 
§ 666 BGB unterliegen und die die Schuldner nichts angehen

Gegenteiliges Handeln ergibt sich einerseits aus den 2004 beantragten 
Pfändungs- u. Überweisungsbeschlüssen, bei denen zwei von den o. g. 
Forderungskonten als Anspruchsgrundlage dienten. Andererseits aus den 
Schriftsätzen vom 14.06.10 / 21.01.11, in denen eine rechtsgültige 
Abrechnung gegenüber den Schuldnern auf Basis dieser 5 Forderungs-
konten behauptet wird.

Das Grundbuch Jade weist aus, dass die Grundschuldkonten zur den 
Nummern 2-5 schon längst im Grundbuch gelöscht sind. Deshalb ist es 
nicht möglich, dass die Forderungskonten 911… noch immer als valutierend 
geführt werden.

Die noch eingetragene Grundschuld Nr. 1 besicherte drei Darlehen, die von 
der Sparkasse am 30.9.2009 als vollständig getilgt bestätigt werden. 
Weshalb wird nicht die Löschungsbewilligung erteilt? Welche Forderungen 
gibt es noch? 

Nach vorliegender Aktenlage haben die Eheleute Bunk keine Schulden mehr 
    Wo ist der Nachweis für weitere Forderungen ??



 

Grundschuld 1     

6035 7001 / 6630 6010 
/ 6114 4333

Forderungskonto 
91108910364 

Saldenstand per 
04.12.2006 

369.510,64 €

Valutierende Forderungskonten trotz 
Tilgung bzw. Löschung im Grundbuch

Vollständige Tilgung

 

603507001 zum 25.01.01

6630 6010 zum 25.05.01

6114 4333 zum 25.07.06

bestätigt durch die 
Sparkasse am 30.09.2009

Schattenkonto

Löschungsbewilligung wird 
nicht erteilt !

Gesamtüberblick 



 

Grundschuld 1

Grundschuld 2

Grundschuld 3

Grundschuld 4

Grundschuld 5

Gelöscht am 
27.01.03

49.758,93 €

120358,11 €

348.496,54 €

54.797,70 €

Gelöscht am 
04.11.04

Gelöscht am 
04.11.04

Gelöscht am 
04.11.04

Vollständige Tilgung 
bestätigt am 
30.09.2009 369.510,64 €
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Gesamtsaldenstand per 04.12.2006

942.921,92 €

Diese Konten werden als valutierend mit 
18 % Zinsen geführt

Wer hat diese immensen Forderungen 
verursacht ??

 
 

 
 

 






















































































